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INHALT 
 

Hauptamt  
Bezirksausschusssitzungen II – Nordwest, XI – 
Friedrichshofen – Hollerstauden  

Bauordnungsamt    
Baugenehmigung 

Rechtsamt  
Satzung der Exzellenzstiftung Ingolstädter  
Wissenschaft – Ignaz Kögler 

Amt für Informations- und Datenverarbei-
tung 
Öffentliche Ausschreibung  

Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR  
Entleerungstermine 

Hochbauamt 
Ausschreibung im Offenen Verfahren  

Jobcenter 
Öffentliche Ausschreibung  

 
Öffentliche Sitzung des Bezirksausschusses  

II - Nordwest 
 

Am Mittwoch, 12.07.2023 findet um 18:45 Uhr eine 
öffentliche Sitzung des Bezirksausschusses II - 
Nordwest statt. Sitzungsort: Pfarrhaus St. Pius, 
Richard-Wagner Str. 26, 85057 Ingolstadt 
 
Tagesordnung: 
Öffentliche Sitzung 
1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Ge-

nehmigung letztes Sitzungsprotokoll 
2.1. Beschluss der Tagesordnung und dessen 

Reihenfolge (§38 Abs.2 der GO) 
3. Informationen, Stellungnahmen und  

Anfragen der Verwaltung 
3.1. Referent Hr. Schäpe: Bewohner Parken  

Eckstallerstr. und offene Anträge 
3.2. Presseamt: (Info) Jugendparlament und 

BZA´s 

3.3. 2022-02-010 B: (Info) Pflanzenrückkauf 
LGS 

4. Bürgerhaushalt – Beratung und  
Entscheidungen 

4.1. aktueller Stand BHH 2023 + 2024 
4.2. Seniorenzentrum Dietrich-Bonhoeffer: 

Antrag auf Förderung der Anschaffung 
„Spiele & neue Medien“ für Senioren 

4.3. Christoph-Kolumbus GS: Kunst am Bau  
mit Mosaik 

4.4. Jugendfreizeitstätte Piustreff:  
Graffiti-Projekt 

4.5. Josef Deichler (SPD): 2 Kleinfeldtore  
(Ergänzung) 

5. Anfragen aus dem Stadtteil 
5.1. Bürgeranfrage: Parkplatzsituation  

Seniorenzentrum Dietrich-Bonhoeffer 
5.2. Bürgeranfrage: Parksituation  

Brucknerstraße und Umgebung 
6. Verschiedenes, Wünsche und Anfragen 
 
Bezirksausschussvorsitzender: 
Manuel Depperschmidt 
 

_________________________ 
 

Öffentliche Sitzung des Bezirksausschusses  
XI – Friedrichshofen-Hollerstauden 

 
Am Dienstag, 11.07.2023 findet um 19:00 Uhr eine 
öffentliche Sitzung des Bezirksausschusses XI – 
Friedrichshofen-Hollerstauden statt. Veranstaltungs-
ort: Thomaskirche, Buchenweg 4, 85049 Ingolstadt 
 
Tagesordnung: 
Öffentliche Sitzung 
1. Begrüßung der Anwesenden 
2. Genehmigung der Niederschrift aus der  

Sitzung vom 09.05.2023 
3. Mitteilungen der Verwaltung 
3.1. Jugendcontainer (2023-11-001 B) 
3.2. Fahrradabstellanlage Klinikum  

(2020-11-003) 
3.3. Überdachung Pavillon am Fort-Haslang-

Park (2022-11-021) 
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3.4. Tischtennisplatten im Stadtgebiet Fried-
richshofen-Hollerstauden (2022-11-002 B) 

3.5. Bewegungsparkelemente im Grünzug  
Friedrichshofen West 

3.6. Straßennamen Baugebiet „Dachsberg“ 
3.7. Aussegnungshalle Friedrichshofen 
3.8. Bänke im Friedhof 
4. Bürgerhaushalt 2024 
5. Anträge 
5.1. Versetzung Verteilerkasten 
 
Bezirksausschussvorsitzender: 
Rainer Mühlberger 
 

______________________________ 
 

Baugenehmigung der Stadt Ingolstadt vom 
26.06.2023 (Az.:02848-21)  

 
Vorhaben/Betreff: Neubau eines Mehrfamilien-
wohnhauses mit 5 Wohneinheiten  
Grundstück: Ingolstadt, Schoberstraße 20  
Gemarkung: Ingolstadt  
Flur-Nr.: 3517  
 
Die Stadt Ingolstadt erteilte zu o.a. Vorhaben eine 
Genehmigung (Bescheid vom 26.06.2023). Geplant 
ist der Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses mit 5 
Wohneinheiten. Als Baugenehmigungsbehörde 
weist die Stadt Ingolstadt alle benachbarten Grund-
stückseigentümer der o.a. Baumaßnahme darauf hin, 
dass die o.a. genehmigten Planunterlagen beim Bau-
ordnungsamt der Stadt Ingolstadt, Spitalstr. 3, 1. 
Stock, Zimmer Nr. 101/102 (Tel.: 305-2222) zu den 
üblichen Geschäftsstunden eingesehen werden kön-
nen. Rechtsgrundlage für diese Veröffentlichung ist 
Art. 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO). Aufgrund des aktuell eingeschränkten 
Parteiverkehrs, wenden Sie sich bitte für das Einse-
hen der Eingabepläne per E-Mail an bauordnungs-
amt@ingolstadt.de  
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 
dem Bayerischen Verwaltungsgericht München in 
80335 München Postfachanschrift: Postfach 20 05 
43, 80005 München Hausanschrift: Bayerstraße 30, 
80335 München  
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur 
Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die 
Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail 
ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 

Wirkungen! Ab 01.01.2022 muss der in § 55d 
VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätz-
lich elektronisch einreichen. Kraft Bundesrechts 
wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsge-
richten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig. 
 

______________________________ 
 
Satzung der Exzellenzstiftung Ingolstädter Wis-
senschaft – Ignaz Kögler vom 22. Mai 2019 (ge-

ändert mit Beschluss des Stiftungsrats und  
Wissenschaftsrats vom 02. November 2022) 

 
Präambel 
 
Seit Jahrhunderten ist Ingolstadt ein bayerisches 
Wissenschaftszentrum. An der Ersten Bayerischen 
Landesuniversität wurden ab 1472 durch namhafte 
Gelehrte etliche Kapitel europäischer Geistesge-
schichte geschrieben, wissenschaftliche Forschungs-
ergebnisse und Leistungen gingen von Ingolstadt aus 
in die ganze Welt. Im Jahr 1800 wurde die Universi-
tät verlegt.  
Mit der Ansiedelung der Wirtschaftswissenschaftli-
chen Fakultät Ingolstadt der Katholischen Universi-
tät Eichstätt-Ingolstadt und der Errichtung der Tech-
nischen Hochschule Ingolstadt konnte in den vergan-
genen Jahrzehnten wieder an die herausragenden 
wissenschaftlichen Leistungen und die akademische 
Bedeutung des Standorts angeknüpft werden.  
Durch die Katholische Universität, die Technische 
Hochschule, die Ansiedelung eines Fraunhofer-An-
wendungszentrums und eines forschungs- und an-
wendungsorientierten Kompetenzzentrums für 
Künstliche Intelligenz erlebt die „Ingolstädter Wis-
senschaft“ eine neue, zweite Blüte. 
Eingedenk der Historie herausragender wissen-
schaftlicher Leistungen und im Bestreben, die zweite 
wissenschaftliche Blütezeit der Stadt Ingolstadt 
nachhaltig zu unterstützen, errichtet die Stadt In-
golstadt nachfolgende Wissenschaftsstiftung.  
Aufgabe und Ziel dieser Stiftung ist es, anwendungs-
orientierte Forschung im Spitzenbereich am Standort 
Ingolstadt nachhaltig zu unterstützen. Stadt, Privat-
leuten, Unternehmen und Organisationen soll damit 
ein Organisationsrahmen zur Verfügung gestellt 
werden, um anwendungsorientierte Forschung nach 
den Vorgaben eines einzuberufenden Wissenschafts-
rates zu profilieren und zu fördern. Die durch den 
Wissenschaftsrat strukturierten Förderprogramme 
der Exzellenzstiftung Ingolstädter Wissenschaft – 
Ignaz Kögler sollen ergänzend und steuernd an die 
Seite anderer staatlicher und nichtstaatlicher Förder-
programme treten können.  
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Aufgabe und Ziel der Stiftung sind im Kontext der 
besonderen strukturellen Herausforderungen des 
Wirtschaftsstandortes Ingolstadt zu betrachten. Ziel 
der Stadt Ingolstadt ist dabei die Stärkung und Wei-
terentwicklung des Wissenschaftsstandortes In-
golstadt, die Förderung von Ansiedlungen sowie die 
Stärkung und Diversifizierung der örtlichen Wirt-
schaft, die Versorgung des heimischen Mittelstandes 
und der Industrie mit hochqualifizierten Fachkräften 
und nicht zuletzt auch die Erschließung neuer Ge-
werbesteuereinnahmen. Die aufgrund seiner mono-
polartigen Strukturierung bestehende Abhängigkeit 
des Wirtschaftsstandortes Ingolstadt führt nicht nur 
unmittelbar über die dort verorteten Arbeitsplätze, 
sondern auch mittelbar auf der Einnahmenseite der 
Stadt Ingolstadt (Gewerbe- und Einkommenssteuer) 
zu einem besonderen Interesse ihrer Bürgerinnen 
und Bürger an einer nachhaltigen Entwicklung des 
Wissenschaftsstandortes Ingolstadt. Langfristige 
Zielsetzung der Wissenschaftsstiftung ist deshalb die 
Entwicklung des Wirtschafts- und Wissenschafts-
standortes Ingolstadt. Die Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt Ingolstadt profitieren aufgrund der struktu-
rellen Ausgangslage in besonderem Maße von einer 
nachhaltigen und auf die Zukunft ausgerichteten 
Wissenschaftsförderung. 
Mit Blick auf die herausragenden Forschungsergeb-
nisse Ingolstädter Wissenschaftler der Ersten Baye-
rischen Landesuniversität soll die Wissenschaftsstif-
tung den Beinamen Ignaz Kögler erhalten. Der Jesuit 
Ignaz Kögler (1680-1746) soll dabei stellvertretend 
für alle namhaften Ingolstädter Forscher in Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft stehen. Gleichzeitig 
ist die Wahl dieser Persönlichkeit Ausdruck des Wil-
lens der Stifterin, alle Wissenschaftseinrichtungen in 
Ingolstadt zu verbinden. Als universell gebildeter 
Gelehrter lernte und lehrte er in Ingolstadt und als 
hochangesehener Wissenschaftler am chinesischen 
Kaiserhof wirkte er als Brückenbauer zwischen Kon-
tinenten, Ländern und Kulturen. Ignaz Kögler ver-
weist so zum einen auf die herausragende Profilie-
rung der Katholischen Universität Eichstätt-In-
golstadt als Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissen-
schaftliche Universität und zugleich auf die heraus-
ragenden Leistungen der Technischen Hochschule 
Ingolstadt im Bereich der Wirtschafts- und Natur-
wissenschaften und steht für die Weltoffenheit von 
Stadt und Region Ingolstadt.  
Der „Ingolstädter Wissenschaftsrat“ soll Ausdruck 
der gemeinsamen Vision eines blühenden Wissen-
schaftsstandorts Ingolstadt sein. Er ist Kommunika-
tions- und Kooperationsplattform der Wissen-
schaftseinrichtungen zum Wohle der Bürgerschaft 
der Stadt Ingolstadt. 
 
 

§ 1 Name, Rechtsform, Sitz und Geschäftsjahr 
(1) Die Stiftung trägt den Namen Exzellenzstif-

tung Ingolstädter Wissenschaft – Ignaz Kög-
ler (kurz: Ignaz Kögler Wissenschaftsstif-
tung Ingolstadt). 

(2) Sie hat ihren Sitz in Ingolstadt. 
(3) Sie ist eine rechtsfähige örtliche Stiftung des 

öffentlichen Rechts. Sie verfolgt öffentliche 
Zwecke. 

(4) Geschäftsjahr der Stiftung ist das Kalender-
jahr.  

 
§ 2 Stiftungszweck 

(1) Zweck der Stiftung ist die Förderung von 
Wissenschaft und Forschung. Mit der Förde-
rung von Wissenschaft und Forschung und 
diesbezüglicher Forschungsprojekte sollen 
die gemeinnützigen Einrichtungen in In-
golstadt und gemeinnützigen Zwecke der 
Körperschaften des öffentlichen Rechts in 
Ingolstadt unterstützt werden.  

(2) Dem Stiftungszweck soll insbesondere 
durch die Vergabe von Stipendien am Stand-
ort Ingolstadt zur Förderung von nicht kom-
merziellen Forschungsprojekten verwirk-
licht werden. 

(3) Daneben soll über die Stiftung ein Anreiz für 
Zustiftungen zur Förderung von nicht kom-
merziellen Projekten zum Wohle der Bürge-
rinnen und Bürger der Stadt Ingolstadt gege-
ben werden. Sie hat deshalb auch die Be-
schaffung von Mitteln gemäß § 58 Nr. 1 AO 
zur Förderung der in § 2 Abs.1 dieser Sat-
zung genannten steuerbegünstigten Zwecke 
zum Ziel. Dies gilt auch im Zusammenhang 
mit der Verwirklichung steuerbegünstigter 
Zwecke einer anderen gemeinnützigen Kör-
perschaft oder für die Verwirklichung steu-
erbegünstigter Zwecke durch eine Körper-
schaft des öffentlichen Rechts. 

(4) Die Stiftung verfolgt damit ausschließlich 
und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung. 

(5) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben selbst o-
der durch eine Hilfsperson im Sinne des § 57 
Abs. 1 S. 2 AO, sofern sie nicht im Wege der 
Mittelbeschaffung gemäß § 58 Nr. 1 AO tä-
tig wird.  

(6) Die kommerzielle und entgeltliche Ver-
marktung der Forschungs- und Arbeitser-
gebnisse der begünstigten oder unterstützten 
Forschungsprojekte ist nicht Zweck oder 
Aufgabe der Stiftung. Alle Forschungs- und 
Arbeitsergebnisse der Forschungsprojekte 
sind der Allgemeinheit und damit jedermann 
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unentgeltlich und sofort zugänglich zu ma-
chen. Die Stadt Ingolstadt einschließlich ih-
rer Betriebe und Einrichtungen, sowie die 
Fachhochschule, die Universitäten und/oder 
anderer Personen bzw. Firmen und Unter-
nehmen und/oder die wissenschaftliche Lei-
tung sowie der Auftraggeber haben keinen 
Anspruch auf die Forschungs- und/oder Ar-
beitsergebnisse der Forschungsprojekte. Die 
Forschung wird nicht im Interesse einzelner 
Personen oder Körperschaften betrieben. 
Eine sogenannte Auftrags- oder Ressortfor-
schung ist ausgeschlossen. Die Forschung 
erfolgt ausschließlich nur zum gemeinen 
Wohl. Die Stiftung unterliegt keiner Ge-
heimhaltungs- und/oder Verschwiegenheits-
verpflichtung und sie unterliegt keiner Be-
richtspflicht.  

 
§ 3 Gemeinnützigkeit 

(1) Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt 
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Die Stifterin erhält keine Zuwen-
dungen aus Mitteln der Stiftung. 

(2) Es darf keine juristische oder natürliche Per-
son durch Ausgaben, die dem Zweck der 
Stiftung fremd sind, oder durch unverhält-
nismäßig hohe Unterstützungen, Zuwendun-
gen oder Vergütungen begünstigt werden.  

 
§ 4 Vermögen der Stiftung 

(1) Das Vermögen der Stiftung besteht aus dem 
in seinem Wert ungeschmälert zu erhalten-
den Grundstockvermögen gemäß Absatz 2 
sowie dem sonstigen Vermögen, insbeson-
dere dem verbrauchbaren Vermögen gemäß 
Absatz 3, welches zur Verwirklichung der 
Stiftungszwecke ganz oder teilweise ver-
wendet werden kann. 

(2) Das Grundstockvermögen besteht aus einem 
Vermögen in Höhe von 2.900.000 EUR, 
welches der Stiftung anlässlich der Grün-
dung zur dauernden und nachhaltigen Erfül-
lung ihrer Stiftungszwecke zugewendet 
wird. Zustiftungen (Zuwendungen zum 
Grundstockvermögen) sind zulässig. Sons-
tige Zuwendungen ohne Zweckbestimmung 
z.B. aufgrund einer Verfügung von Todes 
wegen dürfen dem Grundstockvermögen zu-
geführt werden, soweit dies steuerlich im 
Rahmen der Gemeinnützigkeit unschädlich 
ist. 

(3) Das verbrauchbare Vermögen besteht aus 
100.000 EUR, welches anlässlich der Grün-
dung zugewendet wird. Zuwendungen zum 
Verbrauchsvermögen sind zulässig. 

§ 5 Verwendung der Vermögenserträge und Zuwen-
dungen 

(1) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben aus den 
Erträgen des Vermögens der Stiftung 
(Grundstockvermögen und sonstiges Ver-
mögen), dem verbrauchbaren Vermögen 
und aus Zuwendungen, die nicht ausdrück-
lich zur Stärkung des Grundstockvermögens 
bestimmt sind. § 4 Abs. 2 Satz 3 bleibt un-
berührt. 

(2) Sämtliche Mittel dürfen nur für die sat-
zungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

(3) Im Rahmen der steuerrechtlichen Bestim-
mungen können Rücklagen gebildet werden. 

(4) Im Rahmen des steuerrechtlich Zulässigen 
kann die Stiftung Mittel aus dem sonstigen 
Vermögen einer anderen steuerbegünstigten 
Körperschaft oder einer juristischen Person 
des öffentlichen Rechts zur Vermögensaus-
stattung zuwenden. 

(5) Ein Rechtsanspruch Dritter auf Gewährung 
der jederzeit widerruflichen Förderleistun-
gen aus der Stiftung besteht aufgrund dieser 
Satzung nicht.  

 
§ 6 Organe der Stiftung 

(1) Organe der Stiftung sind der Vorstand, der 
Wissenschaftsrat und der Stiftungsrat. 

(2) Die Mitglieder der Stiftungsorgane sind zur 
gewissenhaften und sparsamen Verwaltung 
der Stiftung verpflichtet. 

(3) Die Mitglieder der Stiftungsorgane sind eh-
renamtlich tätig. Sie haben jedoch Anspruch 
auf Ersatz ihrer notwendigen Auslagen. Für 
das geschäftsführende Mitglied des Vor-
stands kann der Stiftungsrat eine in ihrer 
Höhe angemessene Vergütung beschließen. 

(4) Ein Mitglied eines Organs kann nicht zu-
gleich einem anderen Organ angehören. 

 
§ 7 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus bis zu zwei Mit-
gliedern.  

(2) Der Stiftungsrat bestellt den Vorstand. Wie-
derbestellungen sind zulässig. Die Amtszeit 
des Vorstandsmitglieds beträgt drei Jahre. 

(3) Sofern der Stiftungsrat einen zweiten Vor-
stand bestellt, ist eine Person zum Vorsitzen-
den zu ernennen. 

(4) Besteht der Stiftungsvorstand aus zwei Per-
sonen, so wird der Vorsitzende in allen An-
gelegenheiten bei Verhinderung vom stell-
vertretenden Vorsitzenden vertreten. Be-
steht der Vorstand nur aus einer Person, wird 
er bei Verhinderung in allen Angelegenhei-
ten vom Stiftungsrat vertreten. Für eine 
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solche Vertretung ist das Zusammenwirken 
von zwei Mitgliedern des Stiftungsrates er-
forderlich.   

(5) Dem Vorstand sollen Personen angehören, 
die besondere Fachkompetenz und Erfah-
rung in Hinblick auf die Aufgabenerfüllung 
der Stiftung aufweisen.   

(6) Das Amt eines Vorstandsmitgliedes endet 
nach Ablauf der Amtszeit. Das Vorstands-
mitglied bleibt in diesen Fällen solange im 
Amt, bis ein Nachfolger bestellt ist. Das Amt 
endet weiter durch Tod und durch die Nie-
derlegung, die jederzeit zulässig ist. Ein aus-
geschiedenes Vorstandsmitglied ist unver-
züglich vom Stiftungsrat zu ersetzen. Der 
Vorstand kann vom Stiftungsrat jederzeit 
aus wichtigem Grunde abberufen werden. 
Ihm ist zuvor Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben. Das abberufene Mitglied 
kann die Berechtigung der Abberufung bin-
nen einer Frist von einem Monat seit Kennt-
nis gerichtlich prüfen lassen. Im Falle eines 
Rechtsstreits ruhen die Rechte des abberufe-
nen Mitglieds bis zur rechtskräftigen oder 
einstweiligen Entscheidung des Gerichts. 
Erst danach kann ein Rechtsnachfolger be-
stimmt werden.  

 
§ 8 Vertretung der Stiftung, Aufgaben des  
Vorstandes 

(1) Der Vorstand entscheidet in allen grundsätz-
lichen Angelegenheiten nach Maßgabe der 
Satzung in eigener Verantwortung und führt 
die laufenden Geschäfte der Stiftung. Er hat 
die Stellung eines gesetzlichen Vertreters 
und vertritt die Stiftung gerichtlich und au-
ßergerichtlich. Die Mitglieder des Vorstan-
des sind einzelvertretungsberechtigt. 

(2) Der Vorstand hat im Rahmen des Stiftungs-
gesetzes und dieser Stiftungssatzung den 
Willen der Stifterin so wirksam wie möglich 
zu erfüllen. Seine Aufgaben sind insbeson-
dere:  

 die Verwaltung des Vermögens der Stiftung  
 Vollzug der Beschlusslagen betreffend die 

Verwendung der Stiftungsmittel  
 die Aufstellung eines Haushaltsplanes, der 

Jahresrechnung und des Tätigkeitsberichtes 
(3) Der Vorstand hat die Jahresrechnung der 

Stiftung durch einen Prüfungsverband, einen 
Wirtschaftsprüfer oder einen vereidigten 
Buchprüfer prüfen zu lassen. Die Prüfung 
und die Bescheinigung mit der Feststellung 
über das Ergebnis der Prüfung müssen sich 
auch auf die Einhaltung der Grundsätze ord-
nungsgemäßer Buchführung, die 

ungeschmälerte Erhaltung des Grundstock-
vermögens und die bestimmungsgemäße 
Verwendung seiner Erträge und zum Ver-
brauch bestimmter Zuwendungen erstre-
cken. Der Prüfbericht sowie der Tätigkeits-
bericht sind innerhalb von sechs Monaten 
nach Ablauf des Geschäftsjahres der Stif-
tungsaufsichtsbehörde vorzulegen. Der 
Prüfbericht sowie der Tätigkeitbericht wer-
den den zuständigen Gremien des Stadtrats 
der Stadt Ingolstadt zur Kenntnis gegeben. 

(4) Zur Vorbereitung seiner Beschlüsse, der Er-
ledigung seiner Aufgaben und insbesondere 
der Wahrnehmung der laufenden Geschäfte 
kann der Vorstand Sachverständige hinzu-
ziehen.  

 
§ 9 Wissenschaftsrat 

(1) Der Wissenschaftsrat besteht aus drei Mit-
gliedern kraft Amtes: Dem Oberbürgermeis-
ter der Stadt Ingolstadt, dem Präsidenten der 
Katholischen Universität Eichstätt-In-
golstadt und dem Präsidenten der Techni-
schen Hochschule Ingolstadt. Die Mitglieder 
kraft Amtes können sich durch ihre jeweili-
gen Vertreter im Amt vertreten lassen. Der 
erste Wissenschaftsrat besteht aus den drei 
Mitgliedern kraft Amtes sowie bis zu sechs 
von der Stifterin zu berufenden gekorenen 
Mitgliedern. Im Anschluss werden neue 
Mitglieder des Wissenschaftsrates, die nicht 
von der Regelung des Abs. 2 dieser Vor-
schrift erfasst sind, bis zum Erreichen der 
maximal sechs weiteren Mitglieder vom 
Stiftungsrat berufen. 

(2) Scheidet ein Wissenschaftsratsmitglied aus, 
so wählt der Wissenschaftsrat auf Vorschlag 
der gekorenen Mitglieder des Wissen-
schaftsrats einen Nachfolger. Wiederwahlen 
sind zulässig. Die Amtszeit der gewählten 
Wissenschaftsratsmitglieder beträgt vier 
Jahre.  

(3) Der Wissenschaftsrat wählt aus seiner Mitte 
einen Vorsitzenden und einen stellvertreten-
den Vorsitzenden.  

(4) Dem Wissenschaftsrat sollen Personen an-
gehören, die besondere Fachkompetenz und 
Erfahrung in Hinblick auf die Aufgabener-
füllung der Stiftung aufweisen.   

(5) Das Amt eines Wissenschaftsratsmitgliedes 
endet nach Ablauf der Amtszeit. Das Wis-
senschaftsratsmitglied bleibt in diesen Fäl-
len solange im Amt, bis ein Nachfolger be-
stellt ist. Das Amt endet weiter durch Tod 
und durch Niederlegung, die jederzeit zuläs-
sig ist. In diesen Fällen bilden die 
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verbleibenden Wissenschaftsratsmitglieder 
den Wissenschaftsrat. Bis zum Amtsantritt 
des Nachfolgers führen sie die unaufschieb-
baren Aufgaben allein weiter. Ein ausge-
schiedenes Wissenschaftsratsmitglied ist 
unverzüglich vom Wissenschaftsrat durch 
Zuwahl zu ersetzen. Ein Wissenschaftsrats-
mitglied kann vom Wissenschaftsrat in einer 
gemeinsamen Sitzung mit dem Vorstand je-
derzeit aus wichtigem Grunde abberufen 
werden. Der Beschluss bedarf der Mehrheit 
der Mitglieder von Vorstand und Wissen-
schaftsrat.  
Das betroffene Mitglied ist bei dieser Ab-
stimmung von der Stimmabgabe ausge-
schlossen. Ihm ist zuvor Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Das abberufene 
Mitglied kann die Berechtigung der Abberu-
fung binnen einer Frist von einem Monat seit 
Kenntnis gerichtlich prüfen lassen. Im Falle 
eines Rechtsstreits ruhen die Rechte des ab-
berufenen Mitglieds bis zur rechtskräftigen 
oder einstweiligen Entscheidung des Ge-
richts. Erst danach kann ein Rechtsnachfol-
ger bestimmt werden. 

 
§ 10 Aufgaben und Beschlussfassung des Wissen-
schaftsrats 

(1) Der Wissenschaftsrat berät und unterstützt 
den Vorstand im Rahmen des Stiftungs-ge-
setzes und dieser Stiftungssatzung, um den 
Willen der Stifterin so wirksam wie möglich 
zu erfüllen. Seine Aufgaben sind insbeson-
dere:  

 Beschluss über die Verwendung der Stif-
tungsmittel zur bestmöglichen Erfüllung des 
Stiftungszwecks 

 Auswahl der Förderprojekte 
 Auswahl der zu fördernden Wissenschaftler 
 Antragsrecht auf Änderungen der Satzung 

sowie Umwandlung oder Aufhebung der 
Stiftung 

(2) Zur Vorbereitung seiner Beschlüsse kann 
der Wissenschaftsrat Sachverständige hin-
zuziehen. 
Der Wissenschaftsrat soll mindestens ein-
mal im Jahr zu einer ordentlichen Sitzung 
zusammenkommen. Eine außerordentliche 
Sitzung ist einzuberufen, wenn mindestens 
zwei Mitglieder oder der Vorstand dies ver-
langen. Der Vorstand und Sachverständige 
können an den Sitzungen des Wissenschafts-
rats beratend teilnehmen.  

(3) Für die Beschlussfassung des Wissen-
schaftsrats gilt die einfache Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen, soweit in dieser 

Satzung nichts Abweichendes geregelt ist. 
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
Vorsitzenden oder des stellvertretenden 
Vorsitzenden den Ausschlag. Der Wissen-
schaftsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche 
Mitglieder unter Einhaltung einer Frist von 
zwei Wochen vom Vorsitzenden zu einer 
Sitzung geladen wurden und mindestens die 
Hälfte der Wissenschaftsratsmitglieder un-
ter ihnen der Vorsitzende oder der stellver-
tretende Vorsitzende anwesend sind. La-
dungsfehler gelten als geheilt, wenn alle be-
troffenen Mitglieder anwesend sind und kei-
nes dieser Mitglieder Widerspruch erhebt. 
Ist ein mangelhaft geladenes Mitglied nicht 
anwesend, kann die mangelhafte Ladung 
durch nachträgliche Genehmigung der Be-
schlüsse durch das betroffene Mitglied ge-
heilt werden. 

(4) Wenn kein Mitglied widerspricht, können 
Beschlüsse im schriftlichen Umlaufverfah-
ren gefasst werden. Dies gilt nicht für Ent-
scheidungen nach § 13 dieser Satzung. 

(5) Über die Ergebnisse der Sitzungen und der 
Beschlussfassungen im schriftlichen Ver-
fahren sind Niederschriften zu fertigen und 
vom Vorsitzenden und dem Schriftführer zu 
unter-zeichnen. Sie sind allen Mitgliedern 
der Stiftungsorgane zur Kenntnis zu brin-
gen. 

 
§ 11 Stiftungsrat 

(1) Der Stiftungsrat besteht aus drei Personen. 
(2) Scheidet ein Stiftungsratsmitglied aus, so 

bestellt die Stifterin einen Nachfolger. Er-
neute Bestellung ist zulässig. Die Amtszeit 
der Stiftungsratsmitglieder beträgt sechs 
Jahre. Die Mitglieder des ersten Stiftungs-
rats werden von der Stifterin berufen. 

(3) Der Stiftungsrat wählt aus seiner Mitte einen 
Vorsitzenden und einen stellvertretenden 
Vorsitzenden. 

(4) Dem Stiftungsrat sollen Personen angehö-
ren, die besondere Fachkompetenz und Er-
fahrung in Finanz- und Wirtschaftsfragen in 
Hinblick auf die Aufgabenerfüllung in der 
Stiftung aufweisen. 

(5) Das Amt eines Stiftungsratsmitgliedes endet 
nach Ablauf der Amtszeit. Das Stiftungs-
rats-mitglied bleibt in diesen Fällen solange 
im Amt, bis ein Nachfolger bestellt ist. Das 
Amt endet weiter durch Tod und durch Nie-
derlegung, die jederzeit zulässig ist. In die-
sen Fällen bilden die verbleibenden Stif-
tungsratsmitglieder den Stiftungsrat. Bis 
zum Amtsantritt des Nachfolgers führen sie 
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die unaufschiebbaren Aufgaben allein wei-
ter. Ein ausgeschiedenes Stiftungsratsmit-
glied ist unverzüglich von der Stifterin durch 
Zuwahl zu ersetzen.  

 
§ 12 Aufgaben und Beschlussfassung des Stiftungs-
rats 

(1) Der Stiftungsrat überwacht den Vorstand im 
Rahmen des Stiftungsgesetzes und dieser 
Stiftungssatzung, um den Willen der Stifte-
rin so wirksam wie möglich zu erfüllen. 
Seine Aufgaben sind insbesondere:  

 Genehmigung des Haushaltsplanes, der Jah-
resrechnung und des Tätigkeitsberichtes,  

 Entlastung des Vorstandes,  
 Bestellung und Abberufung von Mitgliedern 

des Vorstandes. 
 Antragsrecht auf Änderungen der Satzung 

sowie Umwandlung oder Aufhebung der 
Stiftung. 

(2) Zur Vorbereitung seiner Beschlüsse kann 
der Stiftungsrat Sachverständige hinzuzie-
hen. 

(3) Der Stiftungsrat soll mindestens einmal im 
Jahr zu einer ordentlichen Sitzung zusam-
menkommen. Eine außerordentliche Sitzung 
ist einzuberufen, wenn mindestens zwei 
Mitglieder dies verlangen. Für die Be-
schlussfassung des Stiftungsrats gilt die ein-
fache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
Vorsitzenden oder des stellvertretenden 
Vorsitzenden den Ausschlag. Er ist be-
schlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder un-
ter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen 
vom Vorsitzenden zu einer Sitzung geladen 
wurden und mindestens die Hälfte der Stif-
tungsratsmitglieder unter ihnen der Vorsit-
zende oder der stellvertretende Vorsitzende 
anwesend oder vertreten ist. Ein abwesendes 
Mitglied kann sich aufgrund einer schriftli-
chen Erklärung, die zur Niederschrift zu 
nehmen ist, durch ein anwesendes Mitglied 
des Stiftungsrats bei der Abstimmung ver-
treten lassen. Ladungsfehler gelten als ge-
heilt, wenn alle betroffenen Mitglieder an-
wesend sind und keines dieser Mitglieder 
Widerspruch erhebt. Ist ein mangelhaft gela-
denes Mitglied nicht anwesend, kann die 
mangelhafte Ladung durch nachträgliche 
Genehmigung der Beschlüsse durch das be-
troffene Mitglied geheilt werden. 

(4) Wenn kein Mitglied widerspricht, können 
Beschlüsse im schriftlichen Umlaufverfah-
ren gefasst werden. Dies gilt nicht für Ent-
scheidungen nach § 13 dieser Satzung.  

(5) Über die Ergebnisse der Sitzungen und der 
Beschlussfassungen im schriftlichen Ver-
fahren sind Niederschriften zu fertigen und 
vom Vorsitzenden und dem Schriftführer zu 
unterzeichnen. Sie sind allen Mitgliedern 
der Stiftungsorgane zur Kenntnis zu brin-
gen. 

 
§ 13 Satzungsänderung, Umwandlung und Aufhe-
bung der Stiftung 

(1) Satzungsänderungen sind zulässig, soweit 
sie zur Anpassung an veränderte Verhält-
nisse geboten erscheinen. Die satzungsmäßi-
gen Voraussetzungen der Steuerbegünsti-
gung dürfen nicht entfallen. Soweit sich Sat-
zungsänderungen auf die Steuerbegünsti-
gung der Stiftung auswirken können, sind 
sie der zuständigen Finanzbehörde vorzule-
gen.  

(2) Änderungen des Stiftungszwecks sind nur 
zulässig, wenn seine Erfüllung unmöglich 
wird oder sich die Verhältnisse derart än-
dern, dass die Erfüllung des Stiftungszwecks 
in der bisherigen Form nicht mehr sinnvoll 
erscheint. Umwandlung und Aufhebung der 
Stiftung richten sich nach den gesetzlichen 
Vorschriften. 

(3) Beschlüsse nach Absatz 1 und 2 können nur 
auf gemeinsamen Sitzungen von Stiftungs-
rat und Wissenschaftsrat gefasst werden. 
Vorsitzender dieses Gremiums ist der Vor-
sitzende des Wissenschaftsrats. Das Gre-
mium ist beschlussfähig, wenn sämtliche 
Mitglieder unter Einhaltung einer Frist von 
zwei Wochen vom Vorsitzenden zu einer 
Sitzung geladen wurden und mindestens drei 
Viertel der Mitglieder, unter ihnen der Vor-
sitzende oder der stellvertretende Vorsit-
zende des Wissenschaftsrates anwesend 
sind. Ladungsfehler gelten als geheilt, wenn 
alle betroffenen Mitglieder anwesend sind 
und keines dieser Mitglieder Widerspruch 
erhebt. Ist ein mangelhaft geladenes Mit-
glied nicht anwesend, kann die mangelhafte 
Ladung durch die nachträgliche Genehmi-
gung durch das betroffene Mitglied geheilt 
werden. Der Vorstand, sein Stellvertreter 
nehmen beratend an den Sitzungen teil.  

(4) Der Beschluss über Änderungen der Satzung 
bedarf einer Mehrheit von drei Vierteln der 
Mitglieder. Beschlüsse nach Absatz 2 bedür-
fen der Einstimmigkeit der Mitglieder des 
Stiftungsrats und des Wissenschaftsrats. Die 
Beschlüsse werden erst nach Genehmigung 
bzw. Entscheidung durch die Stiftungsaner-
kennungsbehörde wirksam.  
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§ 14 Vermögensanfall 
Bei Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall ihrer 
steuerbegünstigten Zwecke fällt das Vermögen der 
Stiftung an die Stadt Ingolstadt, welche es unmittel-
bar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige 
oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.  
 
§ 15 Stiftungsaufsicht 

(1) Die Stiftung untersteht der Aufsicht der Re-
gierung von Oberbayern. 

(2) Der Vorstand hat der Stiftungsaufsichtsbe-
hörde Änderungen der Anschrift, der Vertre-
tungsberechtigung und der Zusammenset-
zung der Organe sowie eine Aberkennung 
der Gemeinnützigkeit der Stiftung durch das 
Finanzamt unverzüglich mitzuteilen. 

 
Ingolstadt, 27.06.2023 
Dr. Christian Scharpf 
Oberbürgermeister 
 
Die Satzung wurde genehmigt mit Schreiben der Re-
gierung von Oberbayern vom 22.05.2019, Az;: 12.1-
1222.1 St Ing 22. 
Die Änderung dieser Satzung wurde genehmigt mit 
Schreiben der Regierung von Oberbayern vom 
25.01.2023, Az: 1222.12.1.3_IN-1-22. 
 

______________________________ 

 
Öffentliche Ausschreibung  

 
Die Stadt Ingolstadt, Amt für Informations- und Da-
tenverarbeitung, beabsichtigt folgende Leistung 
nach UVgO in Öffentlicher Ausschreibung zu verge-
ben:  
35 CAD-Workstations, Nr. 115-0043-2023-U-IN 
Einreichungstermin: 11.07.2023 um 24:00 Uhr,  
Ausführungsort: Ingolstadt  
Abwicklung der Ausschreibung über das Amt für In-
formations- und Datenverarbeitung, Hindenburgstr. 
17, 85057 Ingolstadt Tel. (0841) 305-1183, E-Mail: 
daniel.schwarzbeck@ingolstadt.de  
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplatt-
form www.vergabe.bayern.de 

 
______________________________ 

 
Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR 

 
Unter folgendem Link können Sie die Entleerungs-
termine Ihrer Abfallbehältnisse für Ihre Adresse ab-
rufen. Dort sind auch die Feiertagsverschiebungen 
hinterlegt. 
https://www.in-kb.de/Abfall/Abfallkalender 

Ausschreibung im Offenen Verfahren  
 
Die Stadt Ingolstadt, Hochbauamt, beabsichtigt fol-
gende Leistung nach VgV im Offenen Verfahren 
(EU) zu vergeben:  
- Sanierung Feselenbau: - Zimmerarbeiten und 
Fassadenbekleidung, Nr. 665-0161-2023-B-IN  
Einreichungstermin: 01.08.2023 um 10:45 Uhr  
- WDVS Fassade, Nr. 665-0162-2023-B-IN 4 
Einreichungstermin: 01.08.2023 um 11:15 Uhr  
Ausführungsort: Ingolstadt.  
Abwicklung der Ausschreibung über das Baureferat, 
Spitalstr. 3, 85049 Ingolstadt, Tel. (0841) 305-2450, 
E-Mail: vergabe@ingolstadt.de  
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplatt-
form www.vergabe.bayern.de 
 

______________________________ 
 

Öffentliche Ausschreibung  
 
Die Stadt Ingolstadt, Jobcenter, beabsichtigt fol-
gende Leistung nach UVgO in Öffentlicher Aus-
schreibung zu vergeben:  
Aktivierungshilfen für Jüngere - Plan B, Nr. 553-
0041-2023-U-IN  
Einreichungstermin: 21.07.2023 um 23:59 Uhr  
Ausführungsort: Ingolstadt,  
Abwicklung der Ausschreibung über das Jobcenter 
Ingolstadt, Adolf-Kolping-Str.10, 85049 Ingolstadt, 
Tel. (0841) 305-45120, E-Mail: vergabe@in-
golstadt.de 
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplatt-
form www.vergabe.bayern.de 
 

______________________________ 

Ende der amtlichen Bekanntmachung 


